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             Nr. 68 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Schulen 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Regelungen bei deutlich erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz, Distan-

zunterricht an Schulen, Verlängerung der Gültigkeit bis 
28.03.2021 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 
25 Satz 1 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (12. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 

 
I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-

siedel i. Fichtelgebirge vom 12.03.2021, Az. 31-5304-Schulen, 
wird bis zum 28.03.2021 verlängert. 

 
II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 20.03.2021 in Kraft. 

 
Hinweise: 
 
1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 

Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 

Friedrichstr. 16 (Hausadresse) 
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wun-
siedel i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-
tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 
 

Hinweis 
 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 18.03.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

 
 
             Nr. 69 
 
Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Höchstädt 

i. Fichtelgebirge für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 
Höchstädt i. Fichtelgebirge folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.111.400 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.795.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 155.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 



83 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 25.02.2021 Nr. 20 – 9413 
erteilt. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim in Thiersheim öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungs-
verordnung -BekV- zugänglich. 
 
Höchstädt, 2. März 2021, 
 

Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge; 
gez. Bauer, Erster Bürgermeister 

 
 
             Nr. 70 
 
Markt Thiersheim 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Marktes Thiersheim 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt 
Thiersheim folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.611.500 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.143.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 70.000 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 2. März 2021 Nr. 20 – 9413 
erteilt. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim in Thiersheim öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungs-
verordnung -BekV- zugänglich.  
 
Thiersheim, 4. März 2021, 
 

Markt Thiersheim; 
gez. Frohmader, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 71 
 
Markt Thierstein 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Marktes Thierstein 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
I. 

 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt 
Thierstein folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.513.700 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.153.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 296.000 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 3. März 2021 Nr. 20 – 9413 
erteilt. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim in Thiersheim öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungs-
verordnung -BekV- zugänglich.  
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Thierstein, 5. März 2021,  
 

Markt Thierstein; 
gez. Schobert, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 72 
 
Bauleitplanung des Marktes Thierstein 
 

Bekanntmachung 
 

Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungs-
planes und Aufstellung eines Bebauungsplanes „FERIENHAUS-

RESORT SCHWARZENHAMMER“ im Parallelverfahren – Be-
kanntmachung der öffentlichen Auslegung 

 
Der Marktgemeinderat Thierstein hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 
die Änderung des bestehenden Flächennutzungsplanes sowie die 
Aufstellung eines Bebauungsplans „FERIENHAUSRESORT 
SCHWARZENHAMMER“ beschlossen. 
 
Folgendes Grundstück wird in die Bauleitplanung aufgenommen: Fl.Nr. 
1566 der Gemarkung Schwarzenhammer. 
 
Hierzu soll der bestehende Flächennutzungsplan, der die Fläche als 
Mischgebiet ausweist geändert werden. Der Flächennutzungsplan soll 
hier in Zukunft ein „SONDERGEBIET“ ausweisen. 
 
Im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB soll hier auch ein vor-
habenbezogener Bebauungsplan „FERIENHAUSRESORT SCHWAR-
ZENHAMMER“ erstellt werden. 
 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 
Bebauungsplanes werden folgende Ziele angestrebt: 
Darstellung als „SONDERGEBIET (SO)“ im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 
11 BauNVO um hier die Errichtung eines Ferienhausresorts zu ermög-
lichen. 
 
Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) und wird gleichzei-
tig mit der Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „FERIENHAUSRESORT 
SCHWARZENHAMMER“ mit Begründung liegt in der Zeit vom 
 

26.03.2021 bis 26.04.2021 
 
aus. 
 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung, 
sowie den Entwurf des Bebauungsplanes vom Tag dieser Bekanntma-
chung an, aufgrund der derzeitigen CORONA-Pandemie nur nach 
telefonischer Vereinbarung unter der Telefon Nr. 09233/77422-40, 
während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim, Marktplatz 2, 95707 Thiers-
heim, Zimmer- Nr. 2.06, einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich, 
mündlich oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Erforderlichen-
falls können unter der o.g. Telefonnummer auch andere Termine 
vereinbart werden. 
 
Zusätzlich können die Unterlagen während des Auslegungszeitraumes 
unter www.thierstein.de (unter Bekanntgaben), auch im Internet einge-
sehen werden. 
  
Es besteht die Möglichkeit gem. § 4 a Abs. 4 BauGB Stellungnahmen 
auch online abzugeben. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 a Abs. 6 BauGB 
können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben.  

Zusätzlich wird im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung gemäß 
§ 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Dies wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Über die Anregungen und Bedenken entscheidet der Gemeinderat des 
Marktes Thierstein. 
 
Thierstein, 17.03.2021,  
 

Markt Thierstein; 
gez. Schobert, Erster Bürgermeister 

 
 
             Nr. 73 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 02.03.2021 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3441258799 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 05.03.2021 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB).       
 
Selb, 05. März 2021, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 

 
 
             Nr. 74 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Korrektur Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 18.02.2021 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3438373056 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 22.02.2021 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB).       
 
Selb, 26. Februar 2021, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 


